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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt 
 

66/2023 

Bekanntmachung 
des 

Jahresabschlusses der Stadt Essen 
zum 31. Dezember 2021 

 
Jahresabschluss 2021 
 
Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 26. Oktober 2022 den geprüften Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2021 gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW festgestellt und die Entlas-
tung des Oberbürgermeisters beschlossen. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 
35.862.353,32 EUR setzt sich zusammen aus dem Jahresüberschuss der Produktbereiche 
1-16 in Höhe von 35.065.858,03 EUR und dem Jahresüberschuss des Produktereiches 17 
„Stiftungen“ in Höhe von 796.495,29 EUR. Der Jahresüberschuss der Produktbereiche 1-16 
in Höhe von 35.065.858,03 EUR wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Das positive Stif-
tungsergebnis in Höhe von 796.495,29 EUR wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht können gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses während der Öffnungszeiten in den Räumen 
der Finanzbuchhaltung, Rathaus, 20. Etage, Porscheplatz, 45121 Essen, Zimmer 20.12 bis 
20.14, eingesehen werden. 
 
Des Weiteren können der Jahresabschluss und der Lagebericht im Internet unter 
http://www.essen.de/finanzen eingesehen werden. 
 
Folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde am 19. August 2022 durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Essen erteilt:  
 
 
Bestätigungsvermerk und Entlastungsvorschlag 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Essen zum 31.12.2021, bestehend aus Bilanz, Er-
gebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und An-
hang und den beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2021 
geprüft.  
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes haben wir in Übereinstimmung 
mit § 102 GO so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden können.  
Nach unserer Beurteilung zeigt der Jahresabschluss der Stadt Essen zum 31.12.2021 ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage. Er wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
erstellt. Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen wurden mit einer Ausnahme beachtet. 
Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen im Einklang mit dem Jahresabschluss 
und seine Angaben erwecken keine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der Stadt. Die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung 
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werden zutreffend dargestellt. Wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems bezo-
gen auf den Rechnungslegungsprozess wurden nicht festgestellt. 
Gemäß § 102 Absatz 8 GO in Verbindung mit § 322 Absatz 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes geführt hat. Der Bestätigungsvermerk wird ohne Ein-
schränkungen erteilt.  
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat keine Tatsachen ergeben, die der Feststellung des 
Jahresabschlusses 2021 und der vorbehaltlosen Entlastung des Oberbürgermeisters für das 
Haushaltsjahr 2021 durch den Rat entgegenstehen. 
 
 
Essen, den 19.08.2022 
gez. gez. 
Uwe Gummersbach Martin Honermann 
Leiter des Abteilungsleiter 
Rechnungsprüfungsamtes Rechnungsprüfungsamt 
 
 88-21 103 
 
 
  



Nr. 16/2023 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 4 

Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

67/2023 

Nachrückverfahren 

im Rat der Stadt Essen 
 
Frau Theresa Antonia Herzog, Essen, ist mit Ablauf des 05.04.2023 als Vertreterin der Partei 
DIE LINKE (DIE LINKE) aus dem Rat der Stadt Essen durch Verzicht ausgeschieden. 
 
Gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes NRW in Verbindung mit § 69 Kommunalwahlord-
nung NRW in der zurzeit geltenden Fassung wird hiermit festgestellt, dass Herr Hans-Jürgen 
Zierus, Essen, in die Vertretung einrückt. 
 
Gegen die Feststellung der Nachfolge kann gemäß § 45 (2) i. V. m. § 39 (1) KWahlG 
 
• jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes (Stadt Essen), 

 
• die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und 

Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
 

• die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist bei der Stadt Essen - Wahlleiter -, Wahlamt, Kopstadtplatz 10, 45127 Essen, 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
14. April 2023 Thomas Kufen 

 Oberbürgermeister 
 als Wahlleiter 

 88-12 313 
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Amt für Straßen und Verkehr 
 

68/2023 

Straßenbenennung 
 
1. Änderungen in der Nummerierung von Gebäuden:  
 
 Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung 
 
 Stadtteil Ostviertel 
 
 Glückstraße Glückstraße 13 
 Wirtschaftsgebäude (bisher ohne Hausnummer) 
 (Gemarkung Essen, Flur 94, Flurstück 160) 
 

Stadtteil Bergerhausen 
 

Kaninenberghöhe 60  entfällt 
Örtlich nicht vorhanden 
(Gemarkung Bergerhausen, Flur 6, Flurstück 186) 

 
Kaninenberghöhe 60A bleibt Kaninenberghöhe 60A 
Südöstlicher Eingang 
(Gemarkung Bergerhausen, Flur 6, Flurstück 186) 

 
Kaninenberghöhe 60B bleibt Kaninenberghöhe 60B 
Nordöstlicher Eingang 
(Gemarkung Bergerhausen, Flur 6, Flurstück 186) 

 
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) gilt diese Bekanntmachung am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Essen als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 
§ 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur 
Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischen-
Rechtsverkehr-Verordnung vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffent-
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lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. 
 
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 
Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
VwGO zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus techni-
schen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach 
§ 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein 
elektronisches Dokument nachzureichen." 
 
18. April 2023 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrage 
 

 gez. Najda 
 88-66 590 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

69/2023 

Aufgebote von Sparurkunden 
 
Folgende von uns ausgestellte Sparurkunden sollen für kraftlos erklärt werden: 
 
 313 111 535 8 311 517 031 2 
 311 522 198 2 300 244 877 1 
 342 117 026 1 
 
An die Inhaber dieser Sparurkunden ergeht die Aufforderung, binnen 3 Monaten ihre Rechte 
unter Vorlegung der Sparurkunde anzumelden; andernfalls werden die Sparurkunden für 
kraftlos erklärt. 
 
Essen, den 13.04.2023 Sparkasse Essen 
 Erler Tomio 
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Öffentliche Zustellungen 
 

70/2023 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Alhakkak,  Jugendamt, 
Dheyaa Ahmed Hassan   88-51 273 
 
Bonescu, Petru-Viorel Palmbuschweg 69 JobCenter Essen Nord, 
 45326 Essen  88-56 318 
 
Bonescu, Petru-Viorel Palmbuschweg 69 JobCenter Essen Nord, 
 45326 Essen  88-56 318 
 
Dimitrijevic, Dura Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Dürer, Norbert  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 414 
 
Gollan, Hans-Christian Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Kader, Daban Mitzmannweg 2 JobCenter Essen Mitte, 
 45355 Essen  88-56 133 
 
Kißler, Nina Marie Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Mülayim, Cihan Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Nesrai, Awet Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Otchere,  Jugendamt, 
Kennedy Osei   88-51 276 
 
Röll, Mirko Hubert  JobCenter Essen Mitte, 
   88-56 139 
 
Schierle, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Adam-Waldemar 45127 Essen  88-56 133 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Schmithausen,  Jugendamt, 
Daniel Peter   88-51 634 
 
Schulz, Tatjana Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Serediuk, Yuliia Bäuminghausstr. 5 JobCenter Essen Mitte, 
 45326 Essen  88-57 322 
 
Shpak, Anhelina Charlottenhofstr. 61 JobCenter Essen Süd I, 
 45219 Essen  88-56 999 
 
Tanori, Amir Sadegh Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Tigishvili, Giorgi Chazal Road 20 Zentrale Ausländerbehörde, 
 41179 Mönchengladbach  88-38 835 
 
Zein, Hussein Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Zohren, Martin Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




